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Man ànnlrt N» iky Z. N. O«ê in Bern, und de,
alle» Postämter».

Der neue

D»; ?!ioilncment sûr 78 Vumwkrn oder sûr ein Vier-
lelj ihr ist l» Bern 4 Fr. und ausser Lern postirc»

^ t Franke».

Nepubllkancr.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Montag, den II August Zoo. Zweytes Quartal. Den 22 Thermidor VIII.

Vollziehung s - Ausschuß.

Der Vollziekningsausschuß, in Folge des z. Artikels
des Gesetzes vom 8. August i8oc>, der ihm die Er-
nennung von fünf und dreyßig Mitgliedern des gefetz-

gebenden Rathes überträgt, und dieselben aus der

bisherigen Gesetzgebung zu wählen verordnet,

beschließt:
». Die Bürger Anderwerth von Münsterlingen At,

tenhofer von Zurzach, Bay von Bern, Badoux
vonRomont, Blattmann von Zug, Carrard von

Fey, Cartier von Ölten, Carmintran von Frey-
bürg, Deloes von Aelm, Escher von Zürich,
Egg von Rvkon, Fischer von Brienz, Genhard
von Semstach, Gmür von Schännis, Graf von
Avpenzell, Huber von Basel, Jndermalten von
Saas, Kesselring Volzhausen, Koch von
Thun, Kühn von Bern, Legler von Glarus,
Lüschcr von Entfclden, Lüthard von Bern, Lüthy
von Solothurn, Marcacci von Locarno, Mittel,
holzer von Appenzell, Oesch von Amsoltingen,
Muret von Morste, Pfyffer von Luzern, Schlumpf
von Gossan, Stockar von Schafhausen, Voudcr-
siüe von Sarnen, Usteri von Zürich, Wuhrmann
von Wiestndangen, Zimmermann von Brugg —
sind zu Mitgliedern des gesetzgebenden RathS er-
nennt.

a. Diese Ernennung wird ihnen sogleich kund gethan,
und dieselben eingeladen werden, sich noch an dem

heutigen Tage zu vereinigen.

z. Der gegenwärtige Beschluß soll durch den Druck
bekannt gemacht werde».

Bern, den 8. August 180».

Folgen die Unterschriften.

Der Vollzichungsausschuß der helvetischen
Republik, an jedes ncuerwählte Mit-
glied des gesetzgebenden Raths.

Bürger Repräsentant!
Der Vollzichungsausschuß hat zufolg des z. Arti-

kels des Gesetzes vom 8- August >8oc>, die Erwäh-
luug eines neuen gesetzgebenden Rathes vorgenommen
und Euch so eben zu einem Mitgliede desselben ernannt.
Keine andern Rücksichten als die der öffentlichen Wohl-
fahrt haben seine Wahl geleitet. Er Host daher, daß

Ihr nicht anstehen werdet die Stelle einzunehmen,
zu der Euere Einsichten und Euere Vaterlandsliebe
Euch berufe» haben, und ladet Euch ein, heut Mit«
tags UNI ll Uhr in dem Versammlungshause des

Vollzichungsausschusses Euch mit Eucrn Colleger» zu

vereinigen.

Bcx» den 8. August -Zoo.
Folgen die Unterschriften.

Der Voli;iehuugsausschu.ß, unterrichtet daß der ge--

setzgeb. Rath sich in der Mehrheit seiner Glieder bereits

consittiiirt hat, nach Ansicht des Gesetzes vom 8.
August lgoa.

beschließt:
r. Die Sitzungen des VollziehungsauSschusscS sind

von nun an eingestellt.

-. Der Präsident desselben wird das Siegel der

Republik so lange in Verwahrung behalten, bis

er solches dem neu zu ernennenden Volljiehungs-
rathe übergeben kann.

Er wird biSdahin die an den Vollziehungsausschuß
gerichteten Schreiben eröffnen und sie jedesmal

demjenigen Minister, dessen Departement sie an«

gehen, zur gehörigen Verfügung übermachen.

z.
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'4. Dieser Beschluß wird dem gesetzgebenden Rathe
und den 6 Minister» mitgetheilt werden.

Bern den 8- August 18--0.

Der Präsident des Volliiehungsausfchusses,

Finster^
Im Namen des Vollz. Ausschusses, der Gen. Secr.

Mousson.

Gesetzgebender Rath,
Erste Sitzung am 8. August.

(ii Uhr Vormittag.)
Der Präsident des Vollziehungsausschusscs, Bürger

FinsUer, eröffnet die Sitzung mit folgender An-

rede:

Bürger Representanten!
Sie haben dem Ruf des Vollzichungsausschusses

entsprochen und sich mit ihm vereinigt, um die schwan-

kcndcn Schicksale unsers Vaterlandes festzuhalten unb

mir neugestärktem Willen und ermunterter Kraft unsre

Nation dem Ziele entgegen zu führen, an welches un-

sere künstige Existenz und Verfassung geheftet ist.

Das Gesetz, welches gestern durch den gr. Rath
beschlossen, und heute durch den Beytritt des ansehu-

sicheren Theils des Senats angenommen worden rst:
und der Entschluß, den Sie, Bürger Repräsentanten,

genommen haben, noch ferner Ihre Zeit und Ihre
Kräfte dein allgemeinen Wohl zu widmen, wird eine

Maßregel vollenden, welche schon so lange und so sehn-

lichst von dem grössten und besten Theil der Nation
gewünscht, und schon so oft angetragen worden ist.

Mit wahrer Freude sah gestern der Vollzichungsaus-

schuß, daß seine Vorschläge mit dem gleichen Gefühl

ihrer unverschiebiichen Nothwendigkeit angenommen wor-

den, aus welchem sie geflossen waren und daß weit

die grössere Zahl der Nationalrepresentation selbst sich

überzeugt hatte: daß das Heil des Vaterlands von der

Schnelligkeit und der Einmülhigkeit abhängen werde,

mit deren sie eine so wesentliche Verminderung und

Concentrirung, der gesetzgebenden Gewalt beschlicssen

werden..
Wenn auch oft aus verschiedenen Gegenden Helve-

tiens der Wunsch nach einem bessern Gang der Ge-

setzgebung rege ward, wenn auch oft diese Stimmen

und die Vorwürfe laut ertönten, welche das Volk
seinen Stellvertretern zu machen, sich berechtigt glaubte,

so trafem sie doch nie Männer die mit den. besten Ab.

sichten nnd. dem reinsten Eifer für das. Gute,, aus

Mangel an Erfahrung oft irre giengen ; sie trafen nicht
jene Männer, die zwar still und geräuschlos, aber fest
und unveränderlich auf der Bahn des Rechts und der
Vernunft fortwandelten. Am wenigsten trafen sie die-
jenigen, die mit kühnem Muth die schncllhereindrin-
gende Zügellostgkcit und Anarchie bekämpften der Will,
kürlichkeit und dem Zerstörungssystem Grenzen fetzten,
und mehr als einmal das Vaterland am Rand des
Verderbens noch aufhielten. Aus diesen Männern
sind Sie es nun Bürger Repräsentanten, anf welche
unsere Nachbarn ihre Aufmerksamkeit, und Helvetica
seine Hvfnungen richtet. Ihre Laufbahn wird fchwie-
rig und Ihre Geschäfte werden gehäuft seyn. Sie
werde» dem Staat, zu dessen Leitung Sie berufen sind,
noch nicht die Ruhe, die Selbstständigkeit, die blei-
bcnde, und seinen Bedürfnissen angemessene Versassung
geben können, die nur eine Folge höherer Ereignisse
seyn kann. Sie werden Helvetic» nicht von den Be.
schwerden befrcycn können die der fortbaurende Kriegs,
zustand zwischen unsern mächtigen Nachbaren dem Land
immer noch, obschvn mit verringerter Last, zuführt.
Sie werden nicht alle Wunden welche der erschüttern,
de Zeitpunkt dreyer nnruhvvller Jahre unserem V-ater.
land geschlagen hat, von Grundaus heilen können. Al-
lein es liegt in Ihrer Gewalt, Bürger Represent»»-
ten! Hclvctien und seine Regierung wieder zu einer
Würde zu erheben die wohl augenblicklich unterdrükt,
aber nie ausgelöscht werden konnte. Es liegt in Ihrer
Gewalt, den Gesetzen und ihren Vollziehern, Achtung
und Gehorsam, die einzigen Quellen bürgerlicher Ord-
nung und persönlicher Sicherheit zu verschaffen.

Sie können und werden die Religion durch den er-
munternden Ruf der Gesetze, in Ihrem Ansehen erhal,
ten. Sie können die Tugenden unserer Väter durch
Beyspiel und durch weise Maßregeln wieder hervor-
rufen, durch verbesserte Verordnungen der fürchterlich
überhandnehmenden Sittenverderbniß steuern, und die

ausgearteten Begriffe von Freyheit in ihre Schranken
zurück führen.

Es stehet in Ihrer Gewalt, die dem Eigenthums-
recht so nachtheiligen Gesetze, wieder in die Bahn,
der Gerechtigkeit, und der Billigkeit zurück zu leiten;
die verderblichen, tief in das Innere jeder Gemeinde
und jeder Haushaltung eingreifenden gesetzlichen Ein-
richtungen zu vernichten, und die bürgerliche Freyheit
jedes Einzelnen auf sichere Gnmdvestem zu stützen.

Sie sind endlich berufen, B. Rl, um die innere'

Staatsverwaltung, durch weist Maßregeln in ihren Ve>


	Vollziehungs-Ausschuss

